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F o r m a t e A n s c h n i t t f o r m a t e
( B r e i t e  x  H ö h e  i n  m m )

S a t z s p i e g e l f o r m a t e
( B r e i t e  x  H ö h e  i n  m m )

P r e i s e  i n  E u r o
( f a r b i g  u n d  s / w)

S o n d e r p l a t z i e r u n g e n

1 / 1 2 1 3  x  2 7 7 1 8 8  x  2 5 5 9.900, –
U 2 :  1 0 .9 0 0,–
U 3 :  1 0 .9 0 0,–
U 4:  1 1 .9 0 0,–

2 / 1 42 6  x  2 7 7 4 0 6  x  2 5 5 1 7. 8 2 0,–

B e i l a g e n :
b i s  3 0 g  7 0 ,– / ‰
b i s  5 0 g  8 0,– / ‰

z z g l .  P o s t g e b ü h r

3 /4  h o c h 1 4 8  x  2 7 7 1 3 8  x  2 5 5 8 . 2 0 0,–

2 / 3  h o c h 1 3 4  x  2 7 7 1 24  x  2 5 5 7. 3 0 0,–

1 / 2  h o c h
1 / 2  q u e r

1 0 6  x  2 7 7
2 1 3  x  1 3 8 9 6  x  2 5 5

1 8 8  x  1 2 2 5 . 5 0 0,–

1 / 3  h o c h
1 / 3  q u e r

6 7  x  2 7 7
2 1 3  x  9 2

5 7  x  2 5 5
1 8 8  x  7 6 3 .6 5 0,–

1 /4  h o c h
1 /4  q u e r

5 0  x  2 7 7
2 1 3  x  6 9

4 0  x  2 5 5
1 8 8  x  5 3 2 .7 5 0,–
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N a c h l ä s s e :

M e n g e n s t a f f e l :
a b  3  S e i t e n  5 %

a b  6  S e i t e n  1 0 %
a b  9  S e i t e n  1 5 %

a b  1 2  S e i t e n  2 0 %
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ANZEIGEN UND ANDERE WERBEMITTEL IN ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer An-
zeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen In-
serenten in einer Druckschrift zum Zweck der Ver-
breitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung 
innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss ab-
zurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so 
ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erschei-
nen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die er-
ste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist 
abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 ge-
nannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzuru-
fen.
4. Wird ein Auftrag wegen Umständen nicht erfüllt, 
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auf-
traggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem ge-
währten und dem der tatsächlichen Abnahme ent-
sprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die 
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf hö-
herer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden 
Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in 
Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die 
erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzei-
genschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auf-
trag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubri-
zierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik ab-
gedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit minde-
stens drei Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer 
redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem 
Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – 
auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheit-

lichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Ge-
setze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzu-
mutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Ge-
schäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern auf-
gegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Ver-
lag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und 
deren Billigung bindend. Beilagen, die durch For-
mat oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift er-
wecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes 
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beila-
gen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für er-
kennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunter-
lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel üb-
liche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise un-
leserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber das Recht auf Zahlungsmin-
derung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 
Schadensersatzansprüche aus positiver Forde-
rungsverletzung, Verschulden bei Vertragsab-
schluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei 
telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 
Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens und auf das für die be-
treffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. 
Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Ver-
lages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmän-
nischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber 
hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von 
Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegen-
über Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässig-
keit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeige-

nentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – au-
ßer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und 
Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler-
korrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften ge-
geben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tat-
sächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung lei-
stet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 
Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste 
ersichtlichen, vom Eingang der Rechnung an lau-
fenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen 
Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zin-
sen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der 
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen Anzeigen Voraus-
zahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zwei-
fel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit 
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich ver-
einbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch 
einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des 
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, 
Belegseiten oder vollständige Belegnummern gelie-
fert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, 
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Be-
scheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstö-
cke, Matern und Zeichnungen sowie für vom Auf-
traggeber gewünschte oder zu vertretende erheb-
liche Änderungen ursprünglich vereinbarter Aus-
führungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem 

Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
nenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder 
auf andere Weise genannte durchschnittliche Aufla-
ge – oder wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften 
gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) Auflage des vergangenen Kalender-
jahres unterschritten wird. Eine Auflagenminde-
rung ist nur dann ein zur Preisminderung berech-
tigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 
50.000 Exemplaren 20 v.H., bei einer Auflage bis zu 
100.000 Exemplaren 15 v.H., bei einer Auflage bis zu 
500.000 Exemplaren 10 v.H., bei einer Auflage über 
500.000 Exemplaren 5 v.H. beträgt. Darüber hinaus 
sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber 
von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kennt-
nis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der An-
zeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die 
Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Ange-
bote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen 
werden nur auf dem normalen Postweg weitergelei-
tet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier 
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist 
nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertrag-
lich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die 
eingehenden Angebote anstelle und im erklärten 
Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die 
das zulässige Format DIN A4 überschreiten, sowie 
Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen 
sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und wer-
den nicht entgegengenommen. Eine Entgegennah-
me und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise 
für den Fall vereinbart werden, dass der Auftragge-
ber die dabei entstehenden Gebühren/ Kosten über-
nimmt.
19. Matern werden nur auf besonderer Anforderung 
an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur 
Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Ge-
schäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Ge-
richtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche 

des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend ge-
macht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftrag-
gebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftragge-
ber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich 
des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages vereinbart.
21. (Sondervorschrift bei Auflagenminderungen von 
Titeln mit weniger als zweimal wöchentlichem Er-
scheinen, die heftbezogene Auflagendaten veröf-
fentlichen) Abweichend von Nummer 17 berechtigt 
eine Auflagenminderung bei Titeln, die heftbezo-
gene Auflagendaten veröffentlichen, nur dann zu 
einer Preisminderung, wenn und soweit sie bei ei-
ner Auflage („Garantieauflage“) von bis zu 500.000 
Exemplaren 10 v.H. und bei einer Auflage („Garan-
tieauflage“) von über 500.000 Exemplaren 5 v.H. 
überschreitet. Die der Garantie zugrundeliegende 
Auflage ist die gesamte verkaufte Auflage im Sinne 
der Definition der IVW. Sie errechnet sich für das 
Insertionsjahr aus dem Auflagendurchschnitt der 
vier Quartale vor dem Insertionsjahr, soweit nicht 
vom Verlag eine absolute Auflagenzahl als Garantie 
in der jeweiligen Preisliste angegeben wurde. Vo-
raussetzung für einen Anspruch auf Preisminde-
rung ist ein rabattfähiger Abschluss auf Basis der 
Mengenstaffel und für mindestens drei Ausgaben. 
Grundlage für die Berechnung der Preisminderung 
ist der Auftrag pro Unternehmen, soweit nicht bei 
Auftragserteilung eine Abrechnung nach Marken, 
die bei Auftragserteilung zu definieren sind, verein-
bart wurde. Die mögliche Auflagenminderung er-
rechnet sich als Saldo der Auflagenüber- und Aufla-
genunterschreitungen der belegten Ausgaben in-
nerhalb des Insertionsjahres. Die Rückvergütung 
erfolgt am Kampagnenende auf Basis des Kunden-
nettos unter Berücksichtigung der bereits ge-
währten Agenturvergütung als Naturalgutschrift 
oder wenn dies nicht mehr möglich ist als Entgelt.
Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nur, wenn 
die Rückvergütungssumme mindestens 2556,00 
Euro beträgt. Diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen werden zur Anwendung im Anzeigen- und 
Fremdbeilagengeschäft unverbindlich empfohlen. 
Es bleibt den Vertragsparteien unbenommen, ab-
weichende Vereinbarungen zu treffen.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


